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Naturheilverfahren

Definition:

Die Zusatzweiterbildung Naturheilverfahren umfasst in 
Ergänzung zu einer Facharztkompetenz die Anregung der 
individuellen körpereigenen Ordnungs- und Heilkräfte 
durch Anwendung nebenwirkungsarmer oder -freier 
natürlicher Mittel.

Weiterbildungsziel:

Ziel der Zusatzweiterbildung ist die Erlangung der fach-
lichen Kompetenz in Naturheilverfahren nach Ableistung 
der vorgeschriebenen Weiterbildungszeit und Weiter-
bildungsinhalte sowie des Weiterbildungskurses.

Voraussetzung zum Erwerb der Bezeichnung:

Facharztanerkennung

Weiterbildungszeit:

•  3 Monate Weiterbildung bei einem Weiterbildungsbe-
fugten gemäß § 5 Abs. 1 Satz 2 

 oder auch ersetzbar durch
 80 Stunden Fallseminare einschließlich Supervision
•  160 Stunden Kurs-Weiterbildung gemäß § 4 Abs. 8 in 

Naturheilverfahren

Weiterbildungsinhalt:

Erwerb von Kenntnissen, Erfahrungen und Fertigkeiten in

–  balneo-, klimatherapeutischen und verwandten Maß-
nahmen

–  bewegungs-, atem- und entspannungstherapeutischen 
Maßnahmen

–  der Massagebehandlung und reflexzonentherapeutischen 
Maßnahmen einschließlich manueller Diagnostik

–  den Grundlagen der Ernährungsmedizin und Fasten-
therapie

–  der Phytotherapie und Anwendung weiterer Medikamen-
te aus Naturstoffen

–  der Ordnungstherapie und Grundlagen der Chrono-
biologie

–  physikalischen Maßnahmen einschließlich Elektro- und 
Ultraschalltherapie

–  den ausleitenden und umstimmenden Verfahren
–  Heilungshindernissen und Grundlagen der Neural-

therapie

Notfallmedizin

Definition:

Die Zusatzweiterbildung Notfallmedizin umfasst die Erken-
nung drohender oder eingetretener Notfallsituationen und 
die Behandlung von Notfällen sowie die Wiederherstellung 
und Aufrechterhaltung akut bedrohter Vitalfunktionen.

Weiterbildungsziel:

Ziel der Zusatzweiterbildung ist die Erlangung der fach-
lichen Kompetenz in Notfallmedizin nach Ableistung der 
vorgeschriebenen Weiterbildungszeit und Weiterbildungs-
inhalte sowie des Weiterbildungskurses und der Notarzt-
Einsätze.

Voraussetzung zum Erwerb der Bezeichnung:

24 Monate Weiterbildung in der unmittelbaren Patientenver-
sorgung in einem Krankenhaus, bei dem Tag und Nacht 
Aufnahmebereitschaft für Notfälle besteht und ein breites 
Spektrum akuter stationärer Behandlungsfälle vorliegt, 
davon 6 Monate Weiterbildung in der Intensivmedizin an 
einer Weiterbildungsstätte gemäß § 5 Abs. 1.

Weiterbildungszeit:

•  80 Stunden Kurs-Weiterbildung gemäß § 4 Abs. 8 in all-
gemeiner und spezieller Notfallbehandlung im zweiten 
Jahr der We iterbildung

und anschließend

•  Nachweis von 50 Notarzteinsätzen unter Anleitung eines 
Arztes, der zum Führen der Zusatzbezeichnung „Notfall-
medizin“ berechtigt ist.

Mit der Zuerkennung der Zusatzbezeichnung Notfallmedizin 
ist der Nachweis der Eignung im Sinne des § 10 Abs. 1 Satz 
1 des Rettungsdienstgesetzes geführt.

Weiterbildungsinhalt:

Erwerb von Kenntnissen, Erfahrungen und Fertigkeiten in

–  den rechtlichen und organisatorischen Grundlagen des 
Rettungsdienstes

–  der Erkennung und Behandlung akuter Störungen der 
Vitalfunktionen einschließlich der dazu erforderlichen 
instrumentellen und apparativen Techniken wie

 –  endotracheale Intubation
 –  manuelle und maschinelle Beatmung
 –  kardio-pulmonale Wiederbelebung
 –  Punktions- und Katheterisierungstechniken einschließ-

lich Anlage zentralvenöser Zugänge und Thoraxdrai-
nage

–  der Notfallmedikation einschließlich Analgesierungs- und 
Sedierungsverfahren

–  der sachgerechten Lagerung von Notfallpatienten
–  der Herstellung der Transportfähigkeit
–  den Besonderheiten beim Massenanfall Verletzter und 

Erkrankter einschließlich Sichtung
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